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Arthrodesen
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Minderung der Erwerbs-
fähigkeit durch Arthrodesen

Die MdE-Bewertungen für Arthrode-
sen haben ähnlich wie diejenigen für Am-
putationen Eckwertcharakter. Eine in sich 
schlüssige Bewertung hat deshalb für das 
gesamte System der Rentenbegutachtung 

in der gesetzlichen Unfallversicherung 
große Bedeutung. Die nachfolgend disku-
tierten MdE-Empfehlungen beziehen sich 
auf fest durchbaute Arthrodesen in funk-
tionell günstiger Stellung, wobei deren üb-

liche Begleiterscheinungen in den Empfeh-
lungen bereits enthalten sind. Im Interes-
se eines stimmigen „Koordinatensystems“ 
lässt sich bei den Arthrodesen die sonst 
bevorzugte Einschätzung der MdE in Zeh-
nerschritten nicht in allen Fällen sinnvoll 
umsetzen, sodass bei einzelnen Arthro-
desen eine feinere Abstufung mit Fünfer-
schritten angezeigt ist.

Bewertungsempfehlungen in  
verschiedenen Rechtsgebieten

Die MdE hat als Bezugspunkt den allge-
meinen Arbeitsmarkt, während sich die 
Einschätzung der Invalidität in der priva-
ten Unfallversicherung bzw. des Impair-
ments in den USA auf sämtliche Bereiche 
des Lebens bezieht. Es ist trotzdem auf-
schlussreich, zum Vergleich die Einschät-
zungsempfehlungen in der privaten Un-
fallversicherung [9] und in den USA [3] 
zu betrachten.

Arm

Der vollständige Armverlust im Schulter-
gelenk wird in der gesetzlichen Unfallver-
sicherung, in der privaten Unfallversiche-
rung und in den USA jeweils unterschied-
lich bewertet. In der gesetzlichen Unfall-
versicherung ist die Einschätzung mit 
80% am höchsten, in den USA mit 60% 
am niedrigsten. Die private Unfallversiche-
rung liegt mit einer Bewertung von 70% 
in der Mitte.

Um eine Vergleichbarkeit zu erreichen, 
wurde in . Abb. 1 der Wert für den Arm-
verlust für alle Rechtsgebiete auf  gesetzt. 
Die Balken geben jeweils an, wie die ver-
schiedenen Gelenkversteifungen relativ 

Abb. 1 8 Wichtung der Beeinträchtigung durch Gelenkversteifungen in der gesetzlichen Unfall-
versicherung, der privaten Unfallversicherung und den USA, bezogen auf den Armverlust im 
Schultergelenk

Abb. 2 8 Wichtung der Beeeinträchtigung durch Gelenkversteifungen in der gesetzlichen Unfall-
versicherung, der privaten Unfallversicherung und den USA, bezogen auf den Beinverlust im 
Hüftgelenk 
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Umwendbewegung im Unterarm wird in 
den MdE-Tabellen mit 30–50 v. H. sehr 
unterschiedlich bewertet. Bemerkenswert 
ist dabei, dass zur Begründung der von 
Schürmann [0] angegebenen MdE-Emp-
fehlung von 50 v. H. ausdrücklich die 
MdE-Tabelle von Bereiter-Hahn et al. [] 
zitiert wird. Dort wird jedoch eine MdE 
von 30 v. H. und nicht von 50 v. H. empfoh-
len. Es liegt somit der Verdacht auf einen 
Übertragungsfehler nahe. Die MdE-Emp-
fehlung von 50 v. H. erscheint zu hoch, 
wenn man bedenkt, dass die Handfunk-
tion erhalten ist und dass die Bewegungs-
einschränkungen des betroffenen Arms 

zum vollständigen Armverlust bewertet 
werden. Die blauen Säulen zeigen die Ein-
schätzungsempfehlungen in der gesetz-
lichen Unfallversicherung, der Pfeil gibt 
die Bandbreite der in den gängigen MdE-
Tabellen [, 4, 5, 6, 7, 0] angegebenen Emp-
fehlungen wieder. Bei dieser Betrachtungs-
weise liegen die Einschätzungsempfehlun-
gen in der gesetzlichen und privaten Un-
fallversicherung relativ nahe beieinander. 
In den USA sind die Einschätzungsemp-
fehlungen für das Schulter- und das Ellen-
bogengelenk etwas niedriger.

Bein

Die entsprechende Darstellung für das 
Bein (. Abb. 2) lässt deutliche Unterschie-
de in der Bewertung erkennen. Während 
der Beinverlust im Hüftgelenk in der ge-
setzlichen Unfallversicherung und in der 
privaten Unfallversicherung mit 80% bzw. 
70% jeweils genauso hoch wie der Armver-
lust im Schultergelenk bewertet wird, ist 
die Bewertung in den USA mit 40% deut-
lich niedriger.

Relativ zum vollständigen Beinverlust 
im Hüftgelenk wird in den USA die Verstei-
fung des Hüftgelenks und insbesondere 
des Kniegelenks als erheblich schwerwie-
gender eingestuft als in der gesetzlichen 
Unfallversicherung. Die Arthrodese des 
Kniegelenks wird auch in den Einschät-
zungsempfehlungen für die private Unfall-
versicherung als schwerwiegender bewer-
tet. Für die Arthrodese des oberen Sprung-
gelenks wird in der gesetzlichen Unfall-
versicherung überwiegend eine MdE von 
20 v. H. empfohlen, dies entspricht der Spit-
ze des Pfeils. In der privaten Unfallversiche-
rung wird die funktionelle Einschränkung 
durch eine OSG-Arthrodese etwas gerin-
ger, in den USA deutlich geringer einge-
schätzt. Die USG-Arthrodese wird in der 
privaten Unfallversicherung und in den 
USA gleich hoch gewichtet. Je nachdem, 
welche MdE-Tabelle man zugrunde legt, 
entspricht dies den Einschätzungsempfeh-
lungen in der gesetzlichen Unfallversiche-
rung oder liegt etwas darunter.

MdE-Einschätzungsempfehlungen

In . Tabelle 1 ist zusammengefasst, in wel-
cher Stellung eine Arthrodese der einzel-
nen Gelenke jeweils als günstig anzusehen 

ist. . Tabelle 2 gibt eine Synopsis über die 
Bewertungsempfehlungen der gängigen 
MdE-Tabellen [, 4, 5, 6, 7, 0].

Arthrodesen des Arms

Schulter. Für die Arthrodese des Schulter-
hauptgelenks mit gut beweglichem Schul-
tergürtel wird in den MdE-Tabellen ein-
heitlich eine MdE von 30 v. H. empfohlen, 
bei schlecht beweglichem Schultergürtel 
von 40 v. H.

Ellenbogen. Die Funktionsstellung des El-
lenbogengelenks entspricht einer Flexion 
von 80–90° und einer Pronation von 20–
40°. In 2 MdE-Tabellen [4, 7] findet sich 
die Angabe, dass eine Pronation von 70° 
einer günstigen Stellung entspräche. Dem 
kann nach Auffassung des Autors nicht ge-
folgt werden. Zu berücksichtigen ist, dass 
ein Mangel an Pronation durch das Schul-
tergelenk ausgeglichen werden kann. Für 
einen Mangel an Supination ist dies nicht 
möglich.

Der Verlust der Scharnierbewegung im 
Ellenbogengelenk bei freier Umwendbewe-
gung des Unterarms wird in den MdE-Ta-
bellen mit 20–30 v. H. bewertet. Nach 
Auffassung des Autors ist hier ein mittler-
er Wert von 25 v. H. am ehesten sachge-
recht. Der Verlust sowohl der Scharnierbe-
wegung im Ellenbogengelenk als auch der 

Tabelle 1

Günstige Stellung (Funktion-
stellung) von Arthrodesen

Schulterhaupt-
gelenk
• Abduktion
• Innenrotation

Flexion 20–40°

20–50°
30–50°

Ellenbogengelenk
• Pronation

Flexion 80–90°
20–40°

Handgelenk
• Ulnarabduktion

Dorsalextension 10°
0–10°

Hüftgelenk
•  Abduktion/ 

Adduktion
• Rotation

Flexion 25–40°
Neutral

Neutral

Kniegelenk Flexion 10–15°

OSG Neutral

USG Neutral

Nach Bundesministerium für Arbeit und  
Sozialordnung [2] und Doege u. Houston [3]

Tabelle 2

Einschätzungsempfehlungen für 
Arthodesen in gängigen MdE-Ta-
bellen (in v. H.)

Arthrodesenfolgen Einschät-
zung

Schultergelenk
•  Schultergürtel gut  

beweglich
•  Schultergürtel schlecht 

beweglich

30

40

Ellenbogengelenk
•  Verlust der Schanierbe-

wegung
•  Verlust der Schanier- 

und Umwendbewegung
•  Verlust der Umwend-

bewegung

20a,d/30b,e,f

30a/35d/50e,f?

20a,b,e,f/30d

Handgelenk  
(Umwendbewegung frei)

25d,f/30a,b,c,e

Hüftgelenk 30

Kniegelenk 30

Oberes Sprunggelenk 
(OSG)

15f/20a,b,d,e

Unteres (hinteres)  
Sprunggelenk (USG)

10d/10–
20a/15b,c,e,f

OSG und USG 20a,b,c/25e,f/
30d

USG und vorderes  
Sprunggelenk

25f

USG und Chopart 25d

USG und Vorfuß 25a,b,e

a Nach Bereiter-Hahn et al. [1]
b Nach Mehrhoff u. Muhr [4]
c Nach Mollowitz [5]
d Nach Rompe [6]
e Nach Schönberger et al. [7]
f Nach Schröter u. Fitzek [10]
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Zusammenfassung
MdE-Bewertungen für Arthrodesen haben 
Eckwertcharakter. Aufgrund ihrer Bedeu-
tung für das gesamte System der Renten-
begutachtung sollten sie schlüssig sein. 
Im vorliegenden Beitrag werden die Be-
wertungsempfehlungen in verschiedenen 
Rechtsgebieten verglichen und Einschät-
zungsempfehlungen für die MdE bei Ar-
throdesen des Arms und des Beins gege-
ben.
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Impairment of earning capacity 
following arthrodeses

Abstract
Expert assessments of the level of disabili-
ty following arthrodeses have the nature 
of benchmark figures. In view of their im-
portance for the entire system of pensions 
assessment they should be conclusive. In 
this paper the recommendations for assess-
ment used in various branches of law are 
compared and recommendations on how 
the level of disability should be estimated 
following arthrodeses of the joints in the up-
per and in the lower extremity are given.

Keywords
Arthrodesis · Evaluation of disability ·  
Amputation ·  
Recommendations for assessment ·  
Recommendations for estimation

bei vielen Tätigkeiten durch den anderen 
Arm kompensiert werden können. Der Au-
tor hält hier wie Rompe [6] eine Einschät-
zung mit 35 v. H. für sachgerecht. Wenn 
nur die Umwendbewegung des Unter-
arms aufgehoben ist, wird in den MdE-Ta-
bellen überwiegend eine MdE von 20 v. H. 
empfohlen, was auch aus Sicht des Autors 
angemessen ist.

Hand. Bei der Arthrodese des Handge-
lenks reichen die Bewertungsempfehlun-
gen von 25–30 v. H. Da die Handgelenkbe-
weglichkeit für ein ökonomisches und fein-
motorisches Arbeiten mit der Hand gro-
ße Bedeutung hat, befürwortet der Autor 
für diese Arthrodese eine MdE-Einschät-
zung mit 30 v. H.

Arthrodesen des Beins

Hüfte. Die MdE für die Arthrodese des 
Hüftgelenks wird übereinstimmend mit 
30 v. H. bewertet.

Knie. Eine Volleinsteifung im Kniegelenk 
bedeutet eine starke Beeinträchtigung 
beim Gehen und insbesondere beim Trep-
pensteigen, nicht so ausgeprägt im Sitzen 
oder im Stehen. Gegenstände können nur 
aus dem Rücken heraus gehoben werden. 
Die Kompensationsmöglichkeiten sind ge-
ringer als bei der einseitigen Arthrodese 
der Hüfte. Das Ein- und Aussteigen in ei-
nen PKW bereitet größte Schwierigkeiten.

In den gängigen MdE-Tabellen wird 
die einseitige Arthrodese des Kniegelenks 
mit 30 v. H. bewertet, hier wäre aus Sicht 
des Autors eine höhere Einschätzung mit 
35 v. H. angemessen. Auch Schröter [8] 
wies darauf hin, dass die Kniegelenkarthro-
dese in den gängigen MdE-Tabellen unter-
bewertet ist .

Sprunggelenk. Die Arthrodese des oberen 
Sprunggelenks wird überwiegend mit ei-
ner MdE von 20 v. H. bewertet. Von Schür-
mann [0] wurde allerdings mit 5 v. H. ei-
ne niedrigere Einschätzung angegeben. 
Aus rein funktioneller Sicht könnte man 
dieser Einschätzung für die ideale OSG-Ar-
throdese zustimmen, da die verloren gegan-
gene Funktion des oberen Sprunggelenks 
in den Anschlussgelenken des Fußes z. T. 
kompensiert werden kann. Die technisch 
gut durchgeführte Arthrodese des oberen 

Sprunggelenks erlaubt häufig das Benut-
zen normaler Konfektionsschuhe. Mit ei-
nem Pufferabsatz und einer Abrollsohle 
kann oft eine annähernde Normalisierung 
des Gangbilds erreicht werden. Aus präven-
tiven Gründen sollte allerdings bei Tätig-
keiten, die zu einem großen Anteil im Ge-
hen ausgeübt werden, ein überknöchelho-
her orthopädischer Arbeitsschuh mit seit-
licher Schaftverstärkung und Abrollsohle 
getragen werden. Da dies die vollständige 
Nutzung der vorhandenen Restfunktiona-
lität verhindert, erscheint die übliche Ein-
schätzung der MdE mit 20 v. H. aus Sicht 
des Autors weiterhin gerechtfertigt.

Bei einer Versteifung lediglich des un-
teren Sprunggelenks können Konfektions-
schuhe mit umfassend gewalkter Einlage 
getragen werden, eine Abrollsohle ist nicht 
erforderlich. Hier ist nach Auffassung des 
Autors eine MdE von 0 v. H. angemessen.

Für die Arthrodese des oberen und 
unteren Sprunggelenks reichen die MdE-
Vorschläge von 20 v. H.–30 v. H. Hier ist 
die Versorgung mit einem überknöchel-
hohen orthopädischen Schuh mit Schaft-
versteifung und Abrollsohle angezeigt. 
Die Versorgung ist also ähnlich, wie sie 
bei überwiegend gehenden Tätigkeiten 
aus präventiven Gründen auch bei der Ar-
throdese des OSG allein angezeigt ist. Die 
Einschränkungen sind im Vergleich zur 
Arthrodese des Hüft- und Kniegelenks 
deutlich geringer. Für die ideale Arthro-
dese des OSG und USG ist aus Sicht des 
Autors deshalb die Einschätzung mit einer 
MdE von 20 v. H. korrekt. In der Praxis lie-
gen bei diesen Patienten jedoch häufig zu-
sätzlich Anschlussarthrosen oder Fehlstel-
lungen vor, sodass dann eine MdE von 
30 v. H. gerechtfertigt ist.

Sprunggelenk und Fußgelenke. Bei der 
Versteifung des unteren Sprunggelenks in 
Kombination mit weiter vorne gelegenen 
Gelenken beziehen sich die MdE-Vorschlä-
ge in den gängigen Tabellen teilweise auf 
unterschiedliche Zustände. Die MdE wird 
aber jeweils gleichermaßen mit 25 v. H. an-
gegeben.

Eine Versteifung des USG und des Vor-
fußes rechtfertigt eine MdE von 25 v. H., 
je nach Ausprägung der Einsteifung des 
Vorfußes im Einzelfall auch eine MdE von 
30 v. H. Hier ist trotz Versorgung mit um-
fassend gewalkten Einlagen, steifer Sohle 
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und Abrollsohle eine Kompensation der 
Funktionseinschränkungen nur deutlich 
eingeschränkt möglich. Ist neben dem 
unteren Sprunggelenk nur das vordere 
Sprunggelenk bzw. die Chopart-Gelenkli-
nie versteift und sind die übrigen Fußge-
lenke gut beweglich, können die Funk-
tionseinschränkungen durch die Schuh-
versorgung erheblich besser kompensiert 
werden. In diesen Fällen ist – auch unter 
Berücksichtigung präventiver Aspekte 
– nach Auffassung des Autors eine MdE 
von 20 v. H. angemessen.
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